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RS OGH 1978/6/1 7Ob587/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1978

Norm

ABGB §1220

Rechtssatz

Das Unterlassen einer Berufsausbildung führt nicht zum Verlust des Anspruches auf Bestellung eines Heiratsgutes,

doch ist bei dessen Bemessung eine frühe Befreiung von der Unterhaltsp6icht durch Eintritt in das Berufsleben zu

berücksichtigen.
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